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Druck: Thüringer Landtag, 11. Juni 2018

Sonntags- und Feiertagsarbeit in Thüringen

Die Kleine Anfrage 2979 vom 11. April 2018 hat folgenden Wortlaut:

Die Lebensqualität von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wird maßgeblich durch die Arbeitszeit be-
stimmt. Der Sonntag dient der Erholung und soll Zeit für die Familie, für Kinder und Freunde bringen und für 
die Gestaltung sozialer, sportlicher, kultureller und auch religiöser Aktivitäten genutzt werden. In Deutsch-
land ist die Sonn- und Feiertagsruhe verfassungsrechtlich geschützt. Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, 
diesen Schutz auch in der Arbeitswelt zu realisieren. Deshalb ist Sonn- und Feiertagsarbeit grundsätzlich 
verboten. Die Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an diesen Tagen ist nur in engen 
Grenzen möglich. Die Allianz für den freien Sonntag macht darauf aufmerksam, dass Sonntags- und Feier-
tagsarbeit auch in Thüringen zugenommen hat.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Anträge auf Genehmigung von Sonntagsarbeit und Feiertagsarbeit wurden jeweils in den Jah-
ren zwischen 2012 und 2017 bei der zuständigen Landesbehörde gestellt (bitte aufgegliedert nach Jah-
resscheiben und den unterschiedlichen Branchen)?

2. Welche Gründe wurden wie häufig von den Antragstellern beim Beantragen einer Ausnahmegenehmi-
gung in dem oben genannten Zeitraum geltend gemacht?

3. Wie viele Anträge wurden davon positiv beschieden (bitte getrennt gliedern nach den §§ 13, 14 und 15 
Arbeitszeitgesetz)?

4. Wie viele dieser Anträge wurden im oben genannten Zeitraum jeweils mit welchen Begründungen ab-
gelehnt?

Das Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie hat die Kleine Anfra-
ge namens der Lan desre gierung mit Schreiben vom 22. Mai 2018 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:
Die Kleine Anfrage zur Sonntags- und Feiertagsarbeit in Thüringen bezieht sich nach Verständnis der Lan-
desregierung auf betriebsbezogene Anträge auf behördliche Ausnahmebewilligung nach dem Arbeitszeit-
gesetz (ArbZG), für deren Entscheidung das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz (TLV) zuständig 
ist. Dabei handelt es sich um die im Folgenden beschriebenen Ausnahmetatbestände:

K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Leukefeld (DIE LINKE) 

und

A n t w o r t

des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
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- § 13 Abs. 3 Nr. 2a ArbZG im Handelsgewerbe an bis zu zehn Sonn- und Feiertagen im Jahr, an denen 
besondere Verhältnisse einen erweiterten Geschäftsverkehr erforderlich machen,

- § 13 Abs. 3 Nr. 2b ArbZG an bis zu fünf Sonn- und Feiertagen im Jahr, wenn besondere Verhältnisse zur 
Verhütung eines unverhältnismäßigen Schadens dies erfordern,

- § 13 Abs. 3 Nr. 2c ArbZG an einem Sonntag im Jahr zur Durchführung einer gesetzlich vorgeschriebe-
nen Inventur,

- § 13 Abs. 4 ArbZG mit Arbeiten, die aus chemischen, biologischen, technischen oder physikalischen 
Gründen einen ununterbrochenen Fortgang auch an Sonn- und Feiertagen erfordern,

- § 13 Abs. 5 ArbZG, wenn bei einer weitgehenden Ausnutzung der gesetzlich zulässigen wöchentlichen 
Betriebszeiten und bei längeren Betriebszeiten im Ausland die Konkurrenzfähigkeit unzumutbar beein-
trächtigt ist und durch die Genehmigung von Sonn- und Feiertagsarbeit die Beschäftigung gesichert wer-
den kann,

- § 15 Abs. 2 ArbZG für weitergehende Ausnahmen, soweit sie im öffentlichen Interesse dringend nötig 
werden.

Zu 1. bis 4.: 
Die Fragen 1 bis 4 werden im Zusammenhang beantwortet.

Bewilligungen nach § 13 Abs. 4 und 5 sowie § 15 Abs. 2 ArbZG betreffen überwiegend längerfristige Sonn- 
und Feiertagsarbeit. Sie haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr Bewilligungen
§ 13 Abs. 4 ArbZG § 13 Abs. 5 ArbZG § 15 Abs. 2 ArbZG Gesamt

2012 2 42 44 88
2013 2 64 17 83
2014 3 78 5 86
2015 1 67 8 76
2016 2 81 1 84
2017 7 63 2 72

Die Übersicht zu den längerfristigen Bewilligungen von Sonn- und Feiertagsarbeit schließt auch die Verlän-
gerung oder die Erweiterung bestehender Anträge mit ein. 

Für Antragsteller stehen im Serviceportal der Landesregierung Antragsformulare beziehungsweise Nach-
weiskataloge mit Erläuterungen zur Verfügung. Dadurch wird weitgehend erreicht, dass Anträge auf Bewilli-
gung von Sonn- und Feiertagsbeschäftigung nur in den gesetzlich definierten, engen Grenzen gestellt wer-
den. Wenn die Tatbestandsvoraussetzungen für längerfristige Ausnahmen nicht erfüllt sind, wirkt das TLV 
auf eine Rücknahme des Antrags hin, die in der Statistik nicht erfasst wird. Zu Ablehnungen kam es nur in 
wenigen Einzelfällen. 

Eine Untersetzung längerfristiger Bewilligungen nach Branchen kann Anlage 1 entnommen werden.

Die Daten bezüglich der Bewilligungsverfahren nach § 13 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a, b und c ArbZG, jeweils 
begrenzt auf ein oder wenige Sonn- beziehungsweise Feiertage im Jahr, stehen erst ab dem Jahr 2014 mit 
Einführung eines speziellen Moduls "Vollzug ArbZG" im Informationssystem für den Arbeitsschutz - IFAS 
beim TLV zur Verfügung. Auskunft darüber gibt die Anlage 2.

Die dort ausgewiesenen Ablehnungen von Anträgen betrafen Fälle, bei denen zum Beispiel die besonderen 
Verhältnisse oder der drohende unverhältnismäßige Schaden vom Antragsteller nicht ausreichend nachge-
wiesen wurde. Dabei fand auch die aktuelle Rechtsprechung (unter anderem Oberverwaltungsgericht Baut-
zen vom 11. Dezember 2015, 3 B 369/15; Bayerischer Verwaltungsgerichtshof vom 18. Dezember 2015, 
22 CS 15.2716; Oberverwaltungsgericht Münster vom 18. Dezember 2015, 4 B 1463 und 1465/15; Verwal-
tungsgericht Augsburg vom 14. April 2016, Au K 15.1834; Verwaltungsgericht Kassel vom. 16. Mai 2017, 3 
K 2203/14. KS) Berücksichtigung.

Die von der 90. Arbeits- und Sozialministerkonferenz am 27./28. November 2013 beschlossenen "Grund-
sätze für eine einheitliche Genehmigungspraxis der Länder bei Anträgen auf Sonn- und Feiertagsbeschäf-
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tigung" sowie die aktuelle Rechtsprechung werden vom TLV in den genannten Verfahren berücksichtigt. 
Ziel ist es, Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, die Aushöhlung des verfassungsrechtlich verankerten 
Sonn- und Feiertagsschutzes zu verhindern und die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftig-
ten zu gewährleisten. Nach diesen Grundsätzen sind Anträge auf Sonn- und Feiertagsarbeit grundsätzlich 
nicht bewilligungsfähig, wenn die Arbeiten an Werktagen vorgenommen werden können. Soweit die Aus-
nahmeregelung behördliches Ermessen einräumt, sind im Rahmen der Interessenabwägung die Beson-
derheiten des Sonn- und Feiertagsschutzes, die unterschiedlichen Interessen der Beschäftigten und der 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und gegebenenfalls andere verfassungsrechtliche Grundsätze gegen-
einander abzuwägen. Ausnahmen vom grundsätzlichen Sonn- und Feiertagsbeschäftigungsverbot dürfen 
nicht zu Lasten der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten gehen.

Werner
Ministerin
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